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Abstract 
Das Interesse der Philosophie und der empirischen Psychologie am Gefühl der Bewunderung gilt vordergründig 

dem Zusammenhang von Bewunderung und Nachahmungswunsch. Dieser Vortrag beginnt hingegen mit der Frage, 

was der Ausdruck von Bewunderung den damit adressierten Bewunderten bringt. Die Antwort verweist auf 

empowerment im dreifachen Sinne: (i) die Bestätigung des Vorhandenseins bewundernswerter Eigenschaften in der 

eigenen Person; (ii) die Belebung eines positiven Selbstgefühls darüber, sowie (iii) die Zustellung zweit-personaler 

Gründe, welche die Person im Weiterverfolgen derjenigen Projekte, die zur Ausbildung der bewunderten 

Eigenschaften an ihrer Person geführt haben, zusätzlich normativ unterstützt. 

Empowerment unter nicht-idealen Bedingungen stellt uns allerdings vor ethische Herausforderungen. Affektive 

Ungerechtigkeiten zeigen sich dort, wo das gesellschaftliche Potential einer spezifischen Eigenschaft Bewunderung 

auf sich zu ziehen, immer dann geschwächt ist, wenn die Eigenschaft an einer Person auftritt, die einer Gruppe 

zugehörig ist, deren Mitgliedern auf Grund systematischer Vorurteile nicht zugetraut wird, die Eigenschaft 

überhaupt besitzen zu können. Bewunderung unter der Bedingung verbreiteter affektiver Ungerechtigkeiten führt 

gesellschaftlich zu einer Verteilung von empowerment entsprechend etablierter, jedoch moralisch problematischer 

Machtverhältnisse, zu deren Stabilisierung Bewunderung dann zugleich einen Beitrag leistet.  

Der Schlussteil des Vortrags widmet sich dann Thomas Scanlons Behauptung, dass der verbale Ausdruck von 

Bewunderung allein unter Verweis auf die an der Person festzustellenden bewundernswerten Eigenschaften zu 

rechtfertigen sei. Dagegen wird argumentiert, dass ein zusätzliches normatives Kriterium nötig ist, welches an die 

Frage geknüpft wird, inwiefern ein Ausdruck von Bewunderung dazu beiträgt, affektive Ungerechtigkeiten zu 

stabilisieren oder zu unterminieren. 

 


